
Klage, eingereicht am 19. Januar 2011 — Bank Refah 
Kargaran/Rat 

(Rechtssache T-24/11) 

(2011/C 80/44) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt J.-M. Thouvenin) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss 2010/644/GASP vom 25. Oktober 2010 für 
nichtig zu erklären, soweit dieser sie betrifft; 

— die Verordnung (EU) Nr. 961/2010 des Rates vom 
25. Oktober 2010 für nichtig zu erklären, soweit diese sie 
betrifft; 

— den Beschluss 2010/413/GASP für auf die Klägerin nicht 
anwendbar zu erklären; 

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die von der Klägerin vorgebrachten Klagegründe und wesentli
chen Argumente stimmen im Wesentlichen mit denjenigen, die 
in der Rechtssache Export Development Bank of Iran/Rat 
(T-4/11) geltend gemacht werden, überein oder entsprechen 
ihnen. 

Klage, eingereicht am 17. Januar 2011 — Germans 
Boada/HABM (Form eines Keramikschneidegeräts) 

(Rechtssache T-25/11) 

(2011/C 80/45) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Germans Boada, SA (Rubí, Spanien) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt J. Carbonell Callicó) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des 
Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 28. Oktober 2010 in der Sache 

R 771/2010-1 nach Art. 65 Abs. 3 der GMV wegen Ver
stoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz und gegen Art. 7 
Abs. 1 Buchst. b sowie Art. 7 Abs. 3 der GMV abzuändern 
und die unter der Nr. 7 317 911 angemeldete dreidimensio
nale Marke zur Eintragung zuzulassen; 

— hilfsweise, die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer 
des Amtes vom 28. Oktober 2010 in der Sache 
R 771/2010-1 wegen Verstoßes gegen die Art. 75 und 76 
der GMV aufzuheben; 

— dem Beklagten nach Art. 87 Abs. 2 der GMV die Kosten 
aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Dreidimensionale Marke in der 
Form einer Keramikschneidemaschine für Waren der Klasse 8. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Es liege ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ) vor, da die angemeldete 
Marke unterscheidungskräftig sei, und ein Verstoß gegen Art. 7 
Abs. 3 dieser Verordnung, da nachgewiesen worden sei, dass die 
Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt 
habe. Ferner sei gegen den Gleichheitsgrundsatz und gegen 
Art. 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten verstoßen worden, da das Amt nur jene Tatsa
chen und Beweismittel hätte berücksichtigen dürfen, die von 
den Parteien fristgerecht vorgelegt worden seien. Schließlich 
liege ein Verstoß gegen die Art. 75 und 76 der Verordnung 
(EG) Nr. 207/2009 vor, da das Amt Tatsachen und Beweismittel 
nicht berücksichtigt habe, die von der Klägerin form- und frist
gerecht vorgelegt worden seien. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 14. Januar 2011 — Technische 
Universität Dresden/Kommission 

(Rechtssache T-29/11) 

(2011/C 80/46) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Technische Universität Dresden (Dresden, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Brüggen) 

Beklagte: Europäische Kommission
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 4. November 2010, 
Lastschriftanzeige Nr. 3241011712, über die Rückzahlung 
des Betrages in Höhe von 55 377,62 Euro für nichtig zu 
erklären; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin Folgendes geltend: 

1. Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht wegen fehlerhafter 
und nicht erfolgter Sachverhaltswürdigung 

Die Klägerin rügt die fehlerhafte bzw. die nicht erfolgte 
Sachverhaltswürdigung hinsichtlich der Förderfähigkeit be
stimmter Personalkosten sowie Aufenthalts- und Reisekos
ten. Ebenfalls rügt sie die fehlerhafte bzw. die nicht erfolgte 
Sachverhaltswürdigung im Zusammenhang mit verschiede
nen Dienstleistungen. 

2. Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht wegen schwerwiegen
der Begründungsfehler 

Die Klägerin rügt in diesem Zusammenhang die fehlende 
Begründung in der Lastschriftanzeige, die fehlerhafte Begrün
dung zur An- und Aberkennung von Aufenthalts- und Rei
sekosten sowie die fehlende Begründung zur Erhöhung des 
nicht förderfähigen Betrags betreffend die Rubrik „verschie
dene Dienstleistungen“. 

Klage, eingereicht am 24. Januar 2011 — Peeters 
Landbouwmachines/HABM — Fors MW (BIGAB) 

(Rechtssache T-33/11) 

(2011/C 80/47) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Nieder
lande) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P. N. A. M. 
Claassen) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: AS Fors 
MW (Saue, Republik Estland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des 
Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 4. November 2010 in der Sache 
R 210/2010-1 aufzuheben; 

— dem Beklagten aufzugeben, die eingetragene Gemeinschafts
marke, deren Nichtigerklärung beantragt wurde, für nichtig 

zu erklären, oder ihm aufzugeben, die eingetragene Gemein
schaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt wurde, für 
nichtig zu erklären, soweit die Eintragung für die Klasse 7 
betroffen ist; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Wortmarke „BIGAB“ für Waren der Klassen 6, 7 und 
12 — Gemeinschaftsmarke Nr. 4 363 842. 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfahren 
vor der Beschwerdekammer. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Klägerin. 

Gründe des Antrags auf Nichtigerklärung: Die Antragstellerin im 
Nichtigkeitsverfahren stützte ihren Antrag auf absolute und re
lative Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. b und 
Art. 53 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Zurückweisung des Antrags 
auf Nichtigerklärung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Die Klägerin trägt vor, dass die Beschwerdekammer 
die Bösgläubigkeit fehlerhaft beurteilt habe und die Bedeutung 
der Ähnlichkeit der von den verglichenen Marken erfassten 
Waren nicht erkannt habe. 

Klage, eingereicht am 24. Januar 2011 — Canon 
Europa/Kommission 

(Rechtssache T-34/11) 

(2011/C 80/48) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Canon Europa NV (Amstelveen, Niederlande) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte P. De Baere und P. Muñiz) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Klage für zulässig zu erklären; 

— die Verordnung (EU) Nr. 861/2010 der Kommission vom 5. 
Oktober 2010 zur Änderung von Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und 
statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif 
(ABl. L 284, S. 1) und insbesondere die unter der Unter
position 8443 31 des Harmonisierten Systems eingefügten 
Untergliederungen und die entsprechenden Zollsätze für 
nichtig zu erklären; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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